
7. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft 

(öffentlich) 
 
 

Beginn: 17:00 Uhr Ende: 17:30 Uhr 

Sitzungstag: 20. Juni 2022  

Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses Ebermannstadt  

 

Anwesend: 

Vorsitzende: 

Meyer, Christiane  

stv. Vorsitzender 

Gebhardt, Alwin  

Verbandsräte: 

Götz, Sebastian  
Henkel, Georg  
Horn, Erwin  
Kraus, Franz Josef  
Löser, Susanne  
Schmeußer, Rainer  
Strehl, Holger  
Wiegärtner, Richard  

Schriftführer: 

Kirchner, Andreas  
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Knoll, Uwe  
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Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Verbandsrat Herr Knoll ist entschuldigt. 
 
 
1. Tagesordnung und Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
 
1.1. Tagesordnung 
 
Mit der vorliegenden Tagesordnung besteht Einverständnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
1.2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 01.12.2021 
 
Die Niederschrift vom 01.12.2021 wird genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
2. Bestellung zur Kassenverwalterin 
 
Sachverhalt: 
Gem. Art. 10 VGemO i. V. m. Art. 26 KommZG und Art. 100 Abs. 2 Gemeindeordnung 
hat die Gemeinde einen Kassenverwalter zu bestellen.  
 
Aufgaben des Kassenverwalters:  
Der Kassenverwalter trifft die im Interesse einer ordnungsgemäßen und wirtschaftli-
chen Führung der Kasse erforderlichen Anordnungen; er hat alle Maßnahmen zu er-
greifen, die eine höchstmögliche innere und äußere Kassensicherheit gewährleisten.  
In seiner Stellung als Leiter der Kasse ist der Kassenverwalter zugleich „Leiter der 
Vollstreckungsbehörde“ (Art. 20 Abs. 1 Nr. 2 VwZVG i.V.m. § 42 KommHV-K und § 52 
KommHV-K).  
 
Allgemeine Aufgaben der Kasse sind: 
  

• die Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben  

• die Verwaltung der Kassenmittel  

• die Verwaltung von Wertgegenständen  

• die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege  

• die Mahnung, Beitreibung und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen  

• Festsetzung von Stundungen, Niederschlagungen,  

• Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskoten und Nebenforderungen (Zinsen 
etc.)  

 
Frau Michaela Esselberger ist seit dem 01.05.2022 als Leiterin der Kasse bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Ebermannstadt beschäftigt. Sie ist Verwaltungsfachangestellte 
und hat die Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin (BVS) erfolgreich absolviert. Frau Es-
selberger war bereits im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die VG Steinfeld zur stv. Kassen-
verwalterin bestellt.  
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Nach § 43 KommHV i. V. m. VV zu § 43 KommHV dürfen in der Kasse nur zuverlässi-
ge Beschäftigte mit ausreichender Vorbildung beschäftigt werden, deren wirtschaftli-
chen Verhältnisse geordnet sind.  
 
Frau Michaela Esselberger erfüllt diese Voraussetzungen. 
 
Sachverhalt im Sitzungsverlauf: 
Die Vorsitzende führt in den Sachverhalt ein. Anlass für die Bestellung ist die Über-
nahme der Hauptamtsleitung durch den bisherigen Kassenverwalter Herrn Dorsch.  
 
Im Herbst 2022 soll für die bisherige stv. Kassenverwalterin Frau Esselberger eine 
Nachfolge bestimmt werden. Ab 1. Juli 2022 wird eine neue Kollegin entsprechend 
eingearbeitet.     
 
Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft beschließt, Frau Mi-
chaela Esselberger gem. Art. 10 VGemO i. V. m. Art. 26 KommZG und Art. 100 Abs. 2 
GO zur Kassenverwalterin zu bestellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
3. Bestellung einer Standesbeamtin 

 
Sachverhalt: 
Die Bestellung zur Standesbeamtin von Frau Kerstin Geck wurde mit Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt vom 
06.08.2021 widerrufen, da die Voraussetzungen nach § 3 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Personenstandsgesetzes (AVPStG) nicht mehr vorlagen.  
Da sie jetzt nach Beendigung ihrer Elternzeit ihren Dienst wieder aufgenommen hat 
und vom 30.05. bis 22.07.2022 einen digitalen Einführungslehrgang für das Standes-
amtswesen – Grundseminar – besucht, kann sie wieder zur Standesbeamtin bestellt 
werden.  
Voraussetzung ist allerdings, dass sie nach Abschluss dieses Seminars die Prüfung 
erfolgreich besteht.  
 
Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt be-
schließt, Frau Kerstin Geck jederzeit widerruflich zur Standesbeamtin und zur stell-
vertretenden Leiterin für den Standesamtsbezirk Ebermannstadt zu bestellen, wenn 
sie die Prüfung des digitalen Einführungslehrganges erfolgreich besteht. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
4. Widmung der Scheune im Wiesent-Garten als Trauraum 
 
Sachverhalt: 
Beim Standesamt Ebermannstadt können aktuell nur Trauungen im Rathaus statt-
finden. Von den Brautpaaren wird aber sehr häufig der Wunsch geäußert, dass sie in 
einem besonderen Ambiente getraut werden möchten. Deshalb wird vorgeschlagen, die 
Scheune im Wiesent-Garten als externes Trauzimmer zu widmen. Durch Beschluss 
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt können 
Räume außerhalb des Rathauses als Trauzimmer gewidmet werden (§ 14 Abs. 2 Per-
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sonenstandsgesetz i. V. m. Nr. 14.1.1 der Verwaltungsvorschrift). Die entstehenden 
Gebühren und Voraussetzungen für eine Trauung in der Scheune im Wiesent-Garten 
werden in einem Nutzungsvertrag zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Ebermann-
stadt und dem Eigentümer Johannes Blank und dem Pächter Richard Wiegärtner ge-
regelt.  
 
Sachverhalt im Sitzungsverlauf: 
Die Vorsitzende führt in den Sachverhalt ein.  
 
Ein Verbandsrat weist auf die persönliche Beteiligung von Herrn Wiegärtner hin. 
 
Die Verwaltung hat die persönliche Beteiligung von Herrn Wiegärtner zu diesem Ta-
gesordnungspunkt geprüft. Nach Artikel 49 Abs. 1 GO (Art. 10 VGemO i. V. m. Art. 33 
Abs. 4 Satz 1 KommZG) ist Herr Wiegärtner als Pächter der Scheune von der Beratung 
und Abstimmung auszuschließen. Hierüber ist nach Art. 49 Abs. 3 GO durch das 
Gremium – ohne Mitwirkung des persönlich Beteiligten – Beschluss zu fassen.   
 
Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt be-
schließt, Herrn Verbandsrat Wiegärtner von der Beratung und Abstimmung zum Ta-
gesordnungspunkt Ö4 „Widmung der Scheune im Wiesentgarten“ auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
In der weiteren Beratung vermutet ein Verbandsrat, dass eine Widmung bereits vorlie-
gen muss, da in der Vergangenheit (vor 2014) im Wiesentgarten und an weiteren Or-
ten im Stadtgebiet (Bahn, Burggaillenreuth, Freibad) Trauungen stattgefunden haben. 
 
Antwort Geschäftsstellenleiter: Unserer Kenntnis nach dürfen Trauungen aktuell nur 
im Rathaus stattfinden. Weitere Widmungen sind uns nicht bekannt.  
 
Die Vorsitzende betont, dass selbstverständlich jedes Brautpaar entscheiden kann, ob 
es im Rathaus oder in der Wiesentscheune heiratet. Außerdem besteht mit der Nut-
zung der Scheune im Zuge der Trauung keine Verpflichtung, weitere Leistungen in 
Anspruch zu nehmen.    
 
Ein weiterer Verbandsrat stellt fest, dass Brautpaare auch jetzt schon – nach der 
Trauung im Rathaus – ihre Hochzeit im Wiesentgarten feiern. Er sieht im Fall von 
Herrn Wiegärtner keinen Interessenskonflikt, zumal dieser nicht zwingend das Braut-
paar traut und zugleich Verpächter ist. Diese Konstellation ist mit Blick auf die bishe-
rigen Trauungen die Ausnahme und auch wenn dies der Fall wäre, liegt kein besonde-
rer Vorteil vor.  
 
Ein anderer Verbandsrat möchte gerne wissen, ob auch weitere Gastronomen oder 
Eigentümer Ihre Lokalität als Trauungsort nutzen können.  
 
Antwort Vorsitzende: Sollten wir Vorschläge erhalten, werden diese geprüft und Ihnen 
zur Entscheidung vorgelegt.          
 
Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt be-
schließt, die Scheune im Wiesent-Garten als externes Trauzimmer außerhalb des Rat-
hauses zu widmen. Der Nutzungsvertrag zwischen der Verwaltungsgemeinschaft 
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Ebermannstadt, dem Eigentümer Johannes Blank und dem Pächter Richard Wiegärt-
ner ist Bestandteil des Beschlusses.  
 
Abstimmungsergebnis: 6 : 3 
(Hr. Wiegärtner ist persönlich beteiligt und nimmt nicht an der Abstimmung teil.) 
 
 
5. Anfragen 
 
keine 
 
 
 
 
 
 
Christiane Meyer 
Vorsitzende 

Andreas Kirchner 
Schriftführer 
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